
Unternehmenseigenes Beschwerdeverfahren nach § 8 Abs. 2 LkSG 

 

*Die Ausarbeitung der Informationen durch den Hinweisgebenden werden gem. & 8 Abs. 4 LkSG vertraulich behandelt. 
*Zur Verbesserung des dargestellten Beschwerdeverfahrens, werden die eingehenden Hinweise und das dazugehörige Prozessmanagement dokumentiert und einmal jährlich ausgewertet. 

Vorliegen eines 
Verdachts auf 

menschenrechtliche 
und umweltbezogene 
Risiken / Verletzungen 

nach dem LkSG

Der Hinweisgebende 
meldet den Hinweis per 
E-Mail oder postalisch 

an den 
Menschenrechtsbeauftr

agten

Prüfung durch den 
Menschenrechtsbea

uftragten, ob die 
Meldung die 

Kritierien des LkSG 
erfüllt.

Einstellungsverfahren:
Information an den Hinweisgebenden durch 
den Menschenrechtsbeauftragten mit den 

entsprechenden Entscheidungsgründen
(sorfern Meldung nicht anonym erfolgte)

Anonymisierte 
Information der 

betroffenen 
Dienststelle und 
Empfehlung zu 

Abhilfe- und 
Präventionsmaßnah

men durch den 
Menschenrechtsbe-

auftragten. 

Dienstgeber ergreift 
Folgemaßnahmen und 

informiert den 
Menschenrechts-

beauftragten

Rückmeldung an den  
Hinweisgebenden

(sorfern Meldung nicht 
anonym erfolgte)

Der 
Menschenrechtsbeauftra

gte informiert über 
geplante und ergriffene 

Folgemaßnahmen

ja


